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 Mitteilungen
 der Gemeinde

SEXAU
Diese Ausgabe erscheint auch online

4. Änderung des Bebauungsplanes 
„Zehnerhaag und Wegacker“ mit Örtlichen 
Bauvorschriften nach § 74 LBO, Änderung 
des Geltungsbereiches und öffentliche 
Auslegung
Der Gemeinderat der Gemeinde Sexau hat am 10.11.2016 
in öffentlicher Sitzung beschlossen, den Geltungsbereich 
des Bebauungsplanes „Zehnerhaag und Wegacker“ ge-
genüber dem Änderungsbeschluss vom 21.01.2016, der am 
05.02.2016 öffentlich bekannt gemacht wurde, zu ändern. 
Der neue Geltungsbereich ist aus dem abgedruckten Lage-
plan vom 10.11.2016 ersichtlich. 
Der Änderungsbereich hat nunmehr eine Größe von 9.812 
qm und umfasst einen Teil des Flurstücks Nr. 684/1. Er liegt 
in der Ortsmitte von Sexau zwischen der Lörchstraße und 
dem Brettenbach auf Höhe zwischen den Straßeneinmün-
dungen „Moosweg“ und „Am Wegacker“ in die Lörchstra-
ße. Maßgebend für die genaue Abgrenzung ist der Bebau-
ungsplanentwurf vom 10.11.2016. Die Gebietsausweisung 
für die Bebauung erfolgt als „Mischgebiet“ nach § 6 Bau-
nutzungsverordnung. 
Der geänderte Beschluss zur 4. Änderung des Bebauungs-
planes mit örtlichen Bauvorschriften wird hiermit gemäß § 
2 (1) Baugesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht.
Da das Verfahren beschleunigt nach § 13 a BauGB durch-
geführt wird, entfällt eine frühzeitige Unterrichtung und 
Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und eine Behördenbe-
teiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB. Eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB und ein Umweltbericht nach § 2 a BauGB 
sind nicht erforderlich. Der Flächennutzungsplan soll nach 
Erlangung der Rechtskraft des Bebauungsplanes im Wege 
der Berichtigung angepasst werden. 

Plan siehe Seite 2!

Öffentliche Auslegung
Der Gemeinderat der Gemeinde Sexau hat in der öffent-
lichen Gemeinderatssitzung am 10.11.2016 ebenfalls be-
schlossen, den Entwurf zur 4. Änderung des Bebauungs-
planes „Zehnerhaag und Wegacker“ mit zugehörigen 
örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO gemäß § 13 a 
BauGB für die Dauer eines Monats öffentlich auszulegen 
und die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB an der Planung zu beteili-
gen. Die Entwürfe des Bebauungsplanes „Zehnerhaag und 
Wegacker“ und der zugehörigen örtlichen Bauvorschriften 
werden in der Zeit 
vom 19. Dezember 2016 bis einschließlich 20. Januar 2017
(Auslegungsfrist) im Rathaus, Dorfstraße 61, 79350 Sexau, 
Zimmer 8, von montag- bis freitagvormittags von 8.00 bis 
12.00 Uhr und mittwochnachmittags von 15.30 bis 18.00 
Uhr öffentlich ausgelegt. 

Folgende umweltbezogenen Informationen werden mit 
ausgelegt:
-   Gutachten zum Lärm-Immissionsschutz (Sportlärm, Stra-

ßenverkehrslärm),
-   Ausschnitt aus der Hochwassergefahrenkarte mit Hin-

weisen zum Hochwasserschutz,
-   Bewertung der Schutzgüter Mensch, Tiere und Pfl an-

zen, Boden, Wasser, Klima und Luft, Landschaftsbild so-
wie Kultur- und Sachgüter.

Der Änderungsentwurf steht auch auf der Homepage der 
Gemeinde Sexau unter www.sexau/Aktuelles/Mitteilungen 
zum Download bereit. 
Während der Auslegungsfrist können – schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift – Stellungnahmen beim Bürger-
meisteramt Sexau, Rathaus, Bauamt, Dorfstraße 61, 79350 
Sexau, von jedermann abgegeben werden. Da das Ergeb-
nis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass verspätet abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Nor-
menkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
Sexau, den 02. Dezember 2016          
gez. Michael Goby, Bürgermeister

2. Änderung des Bebauungsplanes 
„Im Grün II“ mit örtlichen Bauvorschriften 
nach § 74 LBO, Änderungsbeschluss und 
öffentliche Auslegung
Der Gemeinderat der Gemeinde Sexau hat am 10.11.2016 
gemäß § 2 Abs. 1 Baugesetzbuch (BauGB) in öffentlicher 
Sitzung beschlossen, den Bebauungsplan „Im Grün II“ mit 
örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO zum 2. Mal zu än-
dern. Der Geltungsbereich der Änderung umfasst den ge-
samten Bebauungsplan „Im Grün II“ und ist aus dem abge-
druckten Lageplan vom 01.12.2016 ersichtlich. 
Der Geltungsbereich liegt im Süden von Sexau an der 
Rheinstraße, maßgebend für die genaue Abgrenzung ist 
der zeichnerische Teil des rechtswirksamen Bebauungspla-
nes. 
Der Beschluss zur 2. Änderung des Bebauungsplanes mit 
örtlichen Bauvorschriften wird hiermit gemäß § 2 (1) Bau-
gesetzbuch (BauGB) öffentlich bekannt gemacht.
Ziele der Änderung sind u. a. eine vertikale Nachverdich-
tung durch Anhebung der zulässigen Traufhöhe, die Zuläs-
sigkeit von Dachneigungen für Hauptgebäude auch im Be-
reich von 0° - 5° und die ausnahmsweise Zulässigkeit einer 
Verkaufsfl äche für Onlinehandelsbetriebe unter bestimm-
ten Voraussetzungen und bis max. 50 qm. 
Da das Verfahren beschleunigt nach § 13 a BauGB durch-
geführt wird, entfällt eine frühzeitige Unterrichtung und 
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Erörterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und eine Behördenbe-
teiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB. Eine Umweltprüfung nach 
§ 2 Abs. 4 BauGB und ein Umweltbericht nach § 2 a BauGB 
sind nicht erforderlich. Umweltbelange werden durch die 
Bebauungsplanänderung nicht berührt.

Plan siehe Seite 3!

Öffentliche Auslegung
Der Gemeinderat der Gemeinde Sexau hat in der öffent-
lichen Gemeinderatssitzung am 01.12.2016 beschlossen, 
den Entwurf zur 2. Änderung des Bebauungsplanes „Im 
Grün II“ mit zugehörigen örtlichen Bauvorschriften nach § 
74 LBO gemäß § 13 a BauGB für die Dauer eines Monats 
öffentlich auszulegen und die Behörden und sonstigen Trä-
ger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB an der 
Planung zu beteiligen. Die Entwürfe des Bebauungsplanes 
„Im Grün II“ und der zugehörigen örtlichen Bauvorschrif-
ten werden in der Zeit 
vom 19. Dezember 2016 bis einschließlich 20. Januar 2017
(Auslegungsfrist) im Rathaus, Dorfstraße 61, 79350 Sexau, 
Zimmer 8, von montag- bis freitagvormittags von 8.00 bis 
12.00 Uhr und mittwochnachmittags von 15.30 bis 18.00 
Uhr öffentlich ausgelegt. 
Der Änderungsentwurf steht auch auf der Homepage der 
Gemeinde Sexau unter www.sexau/Aktuelles/Mitteilungen 
zum Download bereit. 
Während der Auslegungsfrist können – schriftlich oder 
mündlich zur Niederschrift – Stellungnahmen beim Bürger-
meisteramt Sexau, Rathaus, Bauamt, Dorfstraße 61, 79350 
Sexau, von jedermann abgegeben werden. Da das Ergeb-
nis der Behandlung der Stellungnahmen mitgeteilt wird, ist 
die Angabe der Anschrift des Verfassers zweckmäßig. 
Es wird darauf hingewiesen, dass verspätet abgegebene 
Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebau-
ungsplan unberücksichtigt bleiben können. 
Ferner wird darauf hingewiesen, dass ein Antrag auf Nor-
menkontrolle nach § 47 VwGO unzulässig ist, soweit mit 
ihm Einwendungen geltend gemacht werden, die vom An-
tragsteller im Rahmen der Auslegung nicht oder verspätet 
geltend gemacht wurden, aber hätten geltend gemacht 
werden können. 
Sexau, den 02. Dezember 2016        
gez. Michael Goby, Bürgermeister

NOTDIENSTE / NOTRUFE

NOTDIENSTE / NOTRUFE

Ärzte

Ärztlicher Bereitschaftsdienst / Allgemeiner Notfalldienst 
(deutschlandweit / einheitliche Erreichbarkeit)      
Telefon-Nr.:  116 117
Kinderärztlicher Notfalldienst:  0180 60 76 111
Augenärztlicher Notfalldienst:  0180 60 75 311
Notfallpraxis am Kreiskrankenhaus Emmendingen   
Gartenstr. 44, 79312 Emmendingen
Öffnungszeiten: Sa., So.- und Feiertage von 9 - 21 Uhr / Mi., 
Fr. von 16 - 20 Uhr – Rufnummer: Ärztlicher Bereitschafts-
dienst 01805 19 29 23 20 
Kinder-Notfallpraxis am St. Josefskrankenhaus Freiburg 
Sautierstr. 1, 79104 Freiburg
Öffnungszeiten: Mo., Di., Mi., Do. von 19 - 23 Uhr / Fr. 
von 16 - 23 Uhr / Sa., So.- und Feiertage 8 - 23 Uhr.             
Rufnummer:  0761 80 99 80 99
Universitätsklinikum Freiburg (Erwachsene)                
Hugstetterstr. 55, 79106 Freiburg
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. von 20 - 24 Uhr / Mi., Fr. 
von 16 - 24 Uhr / Sa., So.- und Feiertage 8 - 24 Uhr.

Universitätsaugenklinik Freiburg (Augen)    
Öffnungszeiten: Mo., Di., Do. von 19 - 22 Uhr / 
Mi. von 13 - 22 Uhr / Sa., So.- und Feiertage von 8 - 22 Uhr.

Zahnärzte
Am Wochenende zu erfahren unter Tel. 0180 3 222 555-70

Apotheken-Notdienst
Dienstbereitschaft über 24 Stunden von 8.30 – 8.30 Uhr des fol-
genden Tages. Am Mittwoch, dem 14.12.2016 - „Waldhorn-Apo-
theke“, Emmendinger Str. 6, Sexau, Telefon: 07641 - 4 75 75. Den 
entsprechenden Bereitschaftsdienst der diensthabenden Apo-
theken im Landkreis entnehmen Sie bitte dem Hinweis an der 
„Waldhorn-Apotheke“, Emmendinger Str. 6, Sexau oder unter 
Telefon: 0800 0022833, Internet: www.apothekennotdienst-bw.
de. Der Notdienst umfasst die Apotheken in Denzlingen, Elzach, 
Emmendingen, Glottertal, Gutach, Köndringen, Kollnau, Sexau, 
Simonswald, Teningen und Waldkirch.

Polizei                          110
Feuerwehr, Notarzt, Rettungswagen                        112
Krankentransport                                                   19222
Notruf-Fax       4601-77
(für schwerhörige, ertaubte, gehörlose und sprachgeschädigte Personen)
Giftnotruf           0761/19240
Notruf Wasserversorgung     0160/92018967
(Gemeinde Sexau)
Störungsstelle Strom     0800/3629477
Störungsstelle Erdgas (badenova)    0800/2767767
Bezirksschornsteinfeger Mirco Bahr, Im Werth 6, 79312 Em-
mendingen, Tel. 07641/ 937144 14, Fax 07641/ 937143, Mobil 
0171 6981399
„Nummer gegen Kummer e.V.“ 
– kostenlose, anonyme Unterstützung bei persönlichen 
Sorgen und Nöten. Kinder und Jugendliche: Tel. 0800 – 
111 0 333  und  Eltern: Tel.  0800 – 111 0 550

IMPRESSUM 
Herausgeber: 
Gemeindeverwaltung Sexau, Dorfstr. 61, 79350 Sexau
Druck und Verlag: 
NUSSBAUM MEDIEN Rottweil GmbH & Co. KG, Durschstraße 70, 
78628 Rottweil, Telefon 0741 5340-0, Fax 07033 3204928
Verantwortlich für den amtlichen Teil, alle sonstigen Verlautba-
rungen und Mitteilungen: 
Bürgermeister Michael Goby oder sein Vertreter im Amt
Für „Was sonst noch interessiert“ und den Anzeigenteil: 
Brigitte Nussbaum
Es gilt die jeweils aktuelle Anzeigen-Preisliste.

GEMEINDEVERWALTUNG
GEMEINDEVERWALTUNG
Bürgermeisteramt Sexau 
Dorfstr. 61, 79350 Sexau 
Tel. 07641 / 9268-0, Fax 9268-68
rathaus@sexau.de, www.sexau.de
Öffnungszeiten: 
Mo.-Fr. 8.00 - 12.00 Uhr, Mi. 15.30 - 18.00 Uhr

Bürgermeister Herr Goby Tel. 9268-10
Standesamt u. Sekretariat des Bürgermeisters
Frau Holderer Tel. 9268-11
Bauamt Herr Gerber Tel. 9268-12
Bauamt / Amtsblatt Herr Ganter Tel. 9268-13
Rechnungsamt Herr Klausmann Tel. 9268-15
Gemeindekasse Herr Blust Tel. 9268-16
Gewerbeamt / Tourist-Info Frau Gräßlin Tel. 9268-18
Hauptamt Frau Münz Tel. 9268-20
Melde-/Passamt Frau Kern/Frau Heugel Tel. 9268-0
Bauhof Herr Gebhardt Tel. 9579-36
Elzstr. 18         FAX 957958
Kernzeitbetreuung Schule 
erreichbar 07:45 - 08:15 Uhr      Tel. 574217

Forstdienststelle für Sexau
Revierleiter Jürgen Schillinger, Tel.: 07645-913374 / 
Fax: 07645-913375 / Handy: 0172-7403678
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Dienstag, 13.12.16 
20 Uhr - Atemschutzprobe

Es wurde gefunden und hier abgegeben:

Autoschlüssel (gefunden bei der Grundschule Sexau)

Die Fundsache kann im Rathaus, Zimmer 1, Tel.-Nr. 07641 - 
9268-0 abgeholt werden.

Seniorenpfl egeeinrichtung „Hochburgblick“
(Träger: ASB Regionalverband Freiburg-Hochrhein)
Ernst-Bühler-Weg 1, Sexau
Telefon: 07641 - 957110-200, Fax 07641 - 957110-210,
Station 1: 957110-201, Station 2: 957110-202
Pfl egedienstleitung: 07641 - 957110-205

Diakonieverbund Freiamt-Sexau e.V.
Geschäftsstelle: Dorfstr. 63, 79350 Sexau
Tel.: 07641 - 95 96 934 / Fax: 07641 - 95 96 933
Bürozeit: Di. 9:00 - 11:00 Uhr, Do. 9:00 – 12:00 Uhr

Tagespfl ege Moser
(Pfl egedienst Moser, 79348 Freiamt)
Bürgerbegegnung Sexau, Ernst-Bühler-Weg 1,
Telefon: 07641 - 9130-24,
Öffnungszeiten: Montag – Freitag 8.30 Uhr – 16.30 Uhr 

Nachbarschaftshilfe Sexau
(Träger: Diakonieverbund Freiamt-Sexau e.V.)
Einsatzleiterin: Christel Lickert, Telefon: 07641 - 95 96 934

Dorfhelferinnen-Station Freiamt-Sexau
(Träger: Diakonieverbund Freiamt-Sexau e.V.)
Einsatzleiterin: Luise Schillinger, Telefon 07645 - 316

Hospiz-Begleitung schwerkranker und sterbender Men-
schen
Hospizgruppe Denzlingen und Umgebung e.V., www.hos-
pizgruppe-denzlingen.de, Tel.: 07666 3876, Koordinator: 
Herr Thomas Villringer, E-Mail: hospizgruppe-denzlingen@
gmx.de, Trauerbegleitung: Frau Angela Walter, Tel. 07666 - 
3221, E-Mail: walterangela@freenet.de

Sozial- und Familienservice des Maschinenrings
Hauptstr. 33, 79312 Emmendingen, 
Telefon: 07641 - 92088-11

Ambulanter Pfl egedienst Moser, 79348 Freiamt
Telefon: 07645 - 9177881-0, Fax: 07645 - 9177881-99

Häuslicher Pfl egedienst Christine Kern, 
79312 Emmendingen
Telefon: 07641 - 9309840, Fax: 07641 - 9309822

Ambulanter Pfl egedienst Pfl ege Plus, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641 - 957150, Fax: 07641 - 957151

Senioren Partner – Pfl egedienst, 79312 Emmendingen
Telefon: 07641 - 5745-20, Fax: 07641 - 5745-22

Betreutes Wohnen für alte Menschen in Gastfamilien
Fachdienst für die Herbstzeit gemeinnützige GmbH
meinrad.weber@herbstzeit-bwf.de
Sprechzeiten nach Vereinbarung: Telefon 07644 - 9290350

Pfl egestützpunkt im Landkreis Emmendingen
Seniorenbüro und Betreuungsbehörde - Kostenlose, neut-
rale und allumfassende Information und Beratung für Pfl e-
gebedürftige, Angehörige und Interessierte aller Alters-
gruppen. Landratsamt Emmendingen, Markgrafenstraße 8 
- Der Zugang ist barrierefrei. - 79312 Emmendingen, Tele-
fon: 07641 - 451-3091, 
pfl egestuetzpunkt@landkreis-emmendingen.de

Kreisseniorenrat des Landkreises Emmendingen:
Internet: www.kreisseniorenrat-emmendingen.de

Blinden- und Sehbehindertenverein Südbaden e.V.
Wölfl instraße 13, 79104 Freiburg
Telefon: 0761 - 36122, Telefax 0761 - 36123
E-Mail: info@bsvsb.org, Internet: www.bsvsb.org

hinterschi  -  zurück
fi rschi   -  vorwärts

MITTEILUNGEN VON ÄMTERN /
BEHÖRDEN UND VERBÄNDEN

Landratsamt Emmendingen

Neue Müllgebühren für das Jahr 2017
Für das Jahr gelten im Landkreis Emmendingen neue Müllge-
bühren. Die Erhöhung beträgt im Schnitt rund 4,3 Prozent, sie 
gilt für alle Müllbehältergrößen. Die Gebühr für die 35-Liter 
Tonne kostet künftig 67 Euro (bisher 64 Euro). Der 50-Liter-
Behälter kostet 96 Euro (bisher 92 Euro). Für den 60-Liter-
Behälter beträgt die Gebühr 115 Euro (bisher 110 Euro). Die 
80-Liter-Tonne kostet 153 Euro (bisher 147 Euro). Für den 
120-Liter-Behälter werden 230 Euro (bisher 221 Euro) erho-
ben, für die 240-Liter-Tonne 461 Euro (bisher 442 Euro). Der 
770-Liter-Container kostet jetzt 1.479 Euro (bisher 1.419 Euro), 
für den 1.100-Liter-Container sind beim Mietbehälter künftig 
2.114 Euro (bisher 2.027 Euro) und beim Eigentumsbehälter 
2.089 Euro (bisher 2.002 Euro) zu entrichten. Eine Übersicht 
der neuen Müllgebühren ist auch in den Abfallkalendern 
2017 enthalten, die derzeit an alle Haushalte im Landkreis 
Emmendingen verteilt werden. Wer für Januar 2017 einen 
Wechsel des Mülleimers in einen größeren oder kleineren Be-
hälter beantragen will oder sonstige Änderungen hat, muss 
dies bis zum 21. Dezember 2016 bei der Abfallwirtschaft des 
Landratsamtes Emmendingen beantragen. 

Tipps zum rücksichtsvollen Heizen mit 
Holzöfen
In der kalten Jahreszeit wird in vielen Haushalten wieder 
mit Holzöfen geheizt. Damit die Nachbarn nicht belästigt 
werden, sollten beim Heizen drei Dinge beachtet werden. 
das richtige Brennmaterial, der korrekte Umgang mit dem 
Ofen sowie dessen einwandfreier Zustand. Hier gilt die 
Empfehlung: vor jeder Heizperiode sollte ein Fachbetrieb 
den Ofen untersuchen. 
Beim Brennmaterial ist unbedingt zu beachten: nur trocke-
nes Holz, d.h. es sollte ein bis zwei Jahre trocken gelagert 
sein, damit der Wasseranteil auf 15 bis 20 Prozent. Gespal-
tenes Holz trocknet und brennt besser. Unter keinen Um-
ständen gehören lackierte Althölzer, behandelte Rebpfähle, 
oder Spanplatten in den Ofen, da bei deren Verbrennung 
auch hochgiftige Stoffe wie z.B. Dioxin entstehen können. 
Auch Paletten sind grundsätzlich nicht als Brennstoff geeig-
net. Aber auch die richtige Bedienung des Ofens ist wichtig. 
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Für die optimale Verbrennung ist eine ausreichende Luftzu-
fuhr und volle Leistung notwendig. Brennt der Ofen nur mit 
halber Kraft oder zu wenig Luft entstehen vermehrt Schad-
stoffe, sowie Geruchs- und Rauchbelästigungen. Besonders 
kritisch ist der Glutbetrieb zum schnellen anfeuern. 
Dann sollte man zu guter Letzt noch darauf achten, den 
Ofen nicht zu überladen, sondern häufi ger kleinere Men-
gen nachlegen. Für die Überwachung und somit auch für 
Beschwerden ist das Amt für Gewerbeaufsicht, Immissi-
onsschutz und Abfallrecht (Immissionsschutzbehörde) des 
Landratsamtes Emmendingen zuständig. 
Eine Broschüre zu dem Thema kann kostenfrei bestellt wer-
den unter www.umweltbundesamt.de/en/publikationen/
heizen-holz

Kreistagssitzung in Kenzingen mit 
Haushaltsverabschiedung
Der Kreistag verabschiedet in der letzten Sitzung des Jah-
res am Montag, 12. Dezember 2016 den Haushalt für das 
Jahr 2017. Die öffentliche Sitzung beginnt um 15 Uhr im 
Veranstaltungssaal des Kreisseniorenzentrums in Kenzin-
gen. Der Kreistag stimmt außerdem über die Wirtschafts-
pläne für das Kreisseniorenzentrum Kenzingen und das 
Kreiskrankenhaus Emmendingen ab. Die Verwaltung infor-
miert über den Planungsstand der Kreisstraße K 5138 zwi-
schen Sonnenziel und Tennenbach. Auf der Tagesordnung 
steht unter anderem auch ein Tätigkeitsbericht von Bruno 
Stratz, dem Behindertenbeauftragten des Landkreises Em-
mendingen. Der Kreistag befasst sich mit dem Antrag der 
langjährigen Kreisrätinnen Elfriede Behnke (SPD) und An-
gelika Schwarz-Marstaller (Grüne) ab, die ihr Ausscheiden 
aus dem Kreistag beantragt haben. 

Finanzamt Emmendingen

Finanzamt Emmendingen geschlossen
Das Finanzamt Emmendingen, einschließlich der Info- und 
Annahmestelle, bleibt am

Dienstag, den 13.12.2016 ab 13:00 Uhr
wegen einer Personalveranstaltung geschlossen.

RVF - Regio-Verkehrsverbund Freiburg
ZRF – Zweckverband Regio-Nahverkehr Freiburg

Günstiger Schlittschuhlaufen 
- mit der RegioKarte Schüler auf den Eisbahnen in Müll-
heim  und Emmendingen.
„Heiß auf Eis“? Bis zum 28. Dezember 2016 können Schüler 
und Azubis mit ihrer RegioKarte Schüler oder dem Schüler-
Abo im Rahmen der RVF-Eislaufwochen sparen: Auf den extra 
eingerichteten Eisbahnen in den Stadtzentren von Müllheim 
und Emmendingen erhalten sie nach Vorlage ihrer aktuel-
len RegioKarte Schüler einen Euro Rabatt auf den regulä-
ren Eintrittspreis. An der Kasse gibt es zusätzlich eine kleine 
Überraschung. Außer dem Spaß am Schlittschuhlaufen wird 
ein buntes Rahmenprogramm mit Live-Musik u.v.m. in weih-
nachtlicher Atmosphäre geboten. Beide Eisbahnen sind ab 
bzw. über Freiburg mit der Rheintalbahn schnell erreichbar.
Weitere Infos unter www.regiokarte-schueler.de

Verbesserter Regio-Fahrplan 2017 für Bus 
und Bahn 
Zum Jahresfahrplanwechsel am 11. Dezember 2016 gibt es 
einige Verbesserungen beim Bus- und Zugangebot im Re-
gio-Verkehrsverbund Freiburg (RVF) - Alle Informationen 
hierzu fi nden Sie unter: www.rvf.de

Fahrpläne 2017
Neu gedruckte Fahrpläne erhalten die Kunden bei den Ver-
kehrsunternehmen des Regio-Verkehrsverbunds Freiburg 
(RVF). Der neue Regio-Fahrplan wurde zur Verbesserung 
der Lesbarkeit in einem größeren Format gedruckt.
Die Fahrpläne des Freiburger Stadtverkehrs bleiben bau-
stellenbedingt bis zum 05. März 2017 unverändert gültig.
Informationen zum Fahrplan stehen ebenso im Internet als 
aktuelle Online-Fahrplanauskunft unter www.rvf.de zur 
Verfügung. Mobil können Fahrgäste ihre Verbindungen 
über die RVF-App FahrPlan+ abrufen. 

SONSTIGE BEKANNTMACHUNGEN

Sexauer Veranstaltungskalender 2017
Es hat sich ein Fehler im Kalender eingeschlichen (Sexauer 
Bote von letzter Woche). 
Die Kinderfasnacht am 24.02.17 in der Hochburghalle wird 
wie jedes Jahr vom Fasnachts-Club und nicht vom Turnver-
ein durchgeführt. 

Flurbereinigung Denzlingen (B3) - 
Abmarkung der Grenzpunkte 
Im Flurneuordnungsverfahren Denzlingen (B3) wird mit 
der Abmarkung der neuen Grenzpunkte begonnen. Diese 
erfolgt mit Kunststoffmarken, die zusätzlich mit Signalstä-
ben gekennzeichnet werden.
Das Vermessungsamt führt die Tätigkeit derzeit, je nach 
freien Kapazitäten, durch. Die Abmarkung der Punkte er-
folgt in einer bestimmten Reihenfolge, die aufgrund von 
Rahmenbedingungen festgelegt werden musste.
Eine intensive Aktion beginnt ab dem 16.01.2017 für zwei 
Monate. Für diese Zeit wird ein Messgehilfe (m/w) benö-
tigt. Falls Sie Interesse an einer Mitarbeit haben, melden 
Sie sich bitte bei der Gemeinsamen Dienststelle Flurneuord-
nung, Herrn Baumann (Tel.: 0761 2187 5410).
gez. Nübling (Vorsitzender der TG) 
gez. Baumann (GDS)

Bekanntmachung der Tierseuchenkasse 
(TSK) Baden-Württemberg

- Anstalt des öffentlichen Rechts -
Hohenzollernstr. 10, 70178 Stuttgart

Meldestichtag zur Tierseuchenkassenbeitragsveranlagung 
für 2017 ist der 01.01.2017.
Die Meldebögen werden Mitte Dezember 2016 versandt.
Sollten Sie bis zum 01.01.2017 keinen Meldebogen erhal-
ten haben, rufen Sie uns bitte an. Ihre Pfl icht zur Meldung 
begründet sich auf § 20 des Gesetzes zur Ausführung des 
Tierseuchengesetzes in Verbindung mit der Beitragssat-
zung. 
Bitte beachten: ab 2017 sind die Tierzahlen getrennt nach 
dem jeweiligen Standort der Tiere zu melden. Sie erhalten 
für jeden uns bekannten Standort jeweils einen Meldebo-
gen. Zum Tierseuchenkassenbeitrag 2017wird der Gesamt-
bestand der gemeldeten Tiere aller Standorte veranlagt.
Viehhändler (Vieheinkaufs- und Viehverwertungsgenos-
senschaften) sind zum 1. Februar 2017 meldepfl ichtig. Die 
uns bekannten Viehhändler, Vieheinkaufs- und Viehver-
wertungsgenossenschaften erhalten Mitte Januar 2017 ei-
nen Meldebogen.
Meldepfl ichtige Tiere sind:
 Pferde 
 Schweine
 Schafe 
 Bienenvölker (sofern nicht beim Landesverband gemeldet)
 Hühner
 Truthühner/Puten 
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Nicht zu melden sind:    
  - Rinder einschließlich Bisons, 
 Wisente und Wasserbüffel. 
 Die Daten werden aus der HIT-
  Datenbank (Herkunfts- undInformationssystem für Tie-

re) herangezogen.
Nicht meldepfl ichtig sind:   
 - Gefangengehaltene Wildtiere
 (z.B. Damwild, Wildschweine) 
 - Esel, Ziegen, Gänse und Enten
Zur Ermittlung der Anzahl der gehaltenen Ziegen in Baden-
Württemberg fragt die Tierseuchenkasse auf freiwilliger 
Basis die Ziegenzahlen ab. Sollten Sie keinen Meldebogen 
erhalten haben, so können Sie die Anzahl der Ziegen auch 
formlos schriftlich mit Angabe Ihrer Adressdaten melden.
Werden bis zu 49 Hühner und/oder Truthühner und keine 
anderen meldepfl ichtigen Tiere (s.o.) gehalten, entfällt die 
Melde- und Beitragspfl icht für die Hühner und/oder Trut-
hühner.
Für die Meldung spielt es keine Rolle, ob die Tiere im land-
wirtschaftlichen Bereich oder zu privaten Zwecken gehal-
ten werden. Zu melden ist immer der gemeinsam gehalte-
ne Gesamttierbestand je Standort.
Unabhängig von der Meldepfl icht an die Tierseuchenkasse 
muss die Tierhaltung bei dem für Sie zuständigen Veteri-
näramt gemeldet werden.
Schweine, Schafe und/oder Ziegen sind, unabhängig von 
der Stichtagsmeldung an die Tierseuchenkasse BW, bis 
15.01.2017 selbstständig an die HI-Tierdatenbank zu mel-
den. Nähere Informationen und Kontaktdaten erhalten Sie 
über das Informationsblatt, welches mit dem Meldebogen 
verschickt wird bzw. auf unserer Homepage unter 
www.tsk-bw.de.
Es wird noch auf die Meldepfl icht von Bienenvölkern hin-
gewiesen. Bienenvölker sind bei der Tierseuchenkasse Ba-
den-Württemberg meldepfl ichtig, die nicht in einem der 
Imkerverbände gemeldet sind. Bitte beachten Sie auch, 
dass wenn sich die Anzahl an Bienenvölker im laufenden 
Jahr um mehr als 20 % mindestens 10 Völker erhöht, Nach-
meldepfl icht besteht. Mitglieder eines Imkerverbands mel-
den bitte beim Imkerverband nach, alle anderen bei der 
Tierseuchenkasse. Zu beachten ist hierbei, dass in der Zeit 
vom 1. April bis 30. September je Bienenvolk ein Ableger 
frei ist.
Auf unserer Homepage erhalten Sie weitere Informatio-
nen zur Melde- und Beitragspfl icht, Leistungen der Tier-
seuchenkasse sowie über die einzelnen Tiergesundheits-
dienste. Zudem können Sie, als gemeldeter Tierbesitzer, Ihr 
Beitragskonto (gemeldeter Tierbestand der letzten 3 Jahre, 
erhaltene Leistungen, etc.) einsehen.

Tierseuchenkasse Baden-Württemberg
Anstalt des öffentlichen Rechts

Hohenzollernstr. 10R, 70178 Stuttgart
Telefon: 0711 / 9673-666, Fax: 0711 / 9673 – 700, 
E-Mail: info@tsk-bw.de, Internet: www.tsk-bw.de

Öffnungszeiten: immer - freitags - von 19:00 bis 24:00 Uhr
Das Jura-Team

Sonntag, 11. Dezember
10.00 Uhr  Gottesdienst
19.00 Uhr     Konzert des Gospelchors Soulvation 
    (siehe unten)
Montag, 12. Dezember
20.15 Uhr     Probe des Posaunenchores
Mittwoch,14. Dezember
17.00 Uhr     Konfi rmandenunterricht
19.00 Uhr     Brückentag – Andacht in der Kirche 
    (siehe unten)

Konzert Soulvation Gospelchor
Am Sonntag, den 11. Dezember 2016 um 19 Uhr, gibt der 
Emmendinger Gospelchor Soulvation in der evangelischen 
Kirche in Sexau ein Konzert. 
Die 30 SängerInnen von Soulvation treffen sich seit 1995, 
um diese Liedauswahl gemeinsam mit ihrer Dirigentin An-
gela Mink einzustudieren. Zum Repertoire gehören Spiritu-
als He´s got the whole world, Gospels: Oh happy day, Soul: 
Happy, Popballaden: Change the world, und Lieder aus Af-
rika und Haiti.
Der 30-köpfi ge Chor singt hauptsächlich a cappella und 
verlässt sich dabei voll und ganz auf seine Stimmkraft. Mit 
präziser Rhythmik und ausgefeilter Dynamik wird jeder 
einzelne Titel im Konzert zu einem außergewöhnlichen 
Klangerlebnis. Für Abwechslung sorgen Soloparts, die von 
Chormitgliedern und der Dirigentin interpretiert werden.
Chorleiterin Angela Mink gelingt es, den Chor zum "groo-
ven" zu bringen und das Publikum anzustecken. Spirituals 
(“He´s got the whole world”), die zum Mitsingen einladen, 
besinnliche Balladen („Hallelujah“) und fröhliche Jubelge-
sänge (Happy, Oh happy day) gehören ebenso zum Pro-
gramm wie das Beatles-Stück „With a little help“
Lassen Sie sich von der Musik mitreißen!
Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Brückentag im Advent
Jeden Mittwoch fi ndet um 19.00 Uhr in unserer Kirche 
ein „geistlicher Brückentag“ – eine halbstündige Andacht 
nach fester Liturgie statt. Im Advent wollen wir diese An-
dacht adventlich gestalten, indem wir weihnachtliche und 
adventliche Lieder und biblische Texte der Weihnachtsbot-
schaft mit aufnehmen. Wenn Sie diese halbe Stunde am 
Mittwoch nutzen möchten zum gemeinsamen Singen und 
um zur Ruhe und Besinnung zu fi nden, sind Sie herzliche 
eingeladen. 
Wir freuen uns auf Ihr Kommen.

Voranzeige
Konzert des Musikvereins am 17.12.2016 um 19.30 Uhr
Konzert des Chores Klangwerk am 18.12.2016 um 18.00 Uhr.

Audioanlage Kirche
Die Sammlung für unsere Audioanlage erbrachte den stol-
zen Betrag von 10.963,32 €. Herzlichen Dank allen Spende-
rinnen und Spendern.

Schrottsammlung
Der Container für die Altmetall-Sammlung zugunsten un-
serer Kinder- und Jugendarbeit hat seinen Standort vor 
dem Bauhof in der Elzstraße. Bitte deponieren Sie den 
metallenen Wertstoff, den Sie uns anvertrauen möchten, 
im Container, falls er zu schwer zum Hineinhieven ist, un-
mittelbar davor. Bitte keinen Elektroschrott einwerfen. Aus 
Motoren bitte zuvor das Öl ablassen. 

Infos zur Kirchengemeinde fi nden Sie auch unter 
www.eki-sexau.de

Verlagstipps:

Bei PDF-Dateien müssen alle Schriften eingebettet sein.
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Donnerstag
15:30 Uhr  Spatzenjungschar im alten Schulhaus
                (spatzenjungschar@gmx.de)
16:30 Uhr  Grashüpfer 3.- 4. Klasse im alten Schulhaus
17:00 Uhr  Mädchenjungschar 5.- 7. Klasse im Häusle
18:30 Uhr  MAB

Weihnachtszeit ist gleich Orangenzeit !!!
Auch dieses Jahr sind wieder unsere Jugendgruppen unter-
wegs um Sie mit köstlichen und vitaminreichen Orangen zu 
versorgen, damit Sie gesund durch die Vorweihnachtszeit 
kommen.
Gerne nehmen wir auch größere Bestellungen per Mail 
entgegen. Vielen Dank.

Kontakt zum CVJM:
www.cvjm6au.de
cvjm.sexau@gmail.com

Freitag, 09. Dezember 2016
20.00 Uhr  Reichenbach
     musikalische Adventsandacht mit Pfr. Rückert 

(Texte) und Dr. Pröhle (Violine)
Sonntag, 11. Dezember 2016
10.00 Uhr  Reichenbach
    Gottesdienst mit Abendmahl

Freitag, 9. Dezember
09.30 Uhr   Hl. Messe (St. Bonifatius) 
Samstag, 10. Dezember
17.45 Uhr  Beichtgelegenheit
18.30 Uhr  Hl. Messe (St. Bonifatius) 
Sonntag, 11. Dezember
10.30 Uhr   (St. Johannes), anschließend Gemeindever-

sammlung im Pfarrsaal mit Linzertortenver-
kauf der Ministranten

Dienstag, 13. Dezember
10.30 Uhr  Andacht (St. Johannes)
Mittwoch, 14. Dezember
18.30 Uhr  Hl. Messe (St. Bonifatius)
Freitag, 15. Dezember
09.30 Uhr  Hl. Messe(St. Bonifatius)

Weihnachten
Der Stern ist groß und wunderschön, 
im Stern ein Kind mit einer Kron‘,
ein gülden Kreuz sein Zepter war,
war alles wie die Sonne klar.
O Gott, erleucht vom Himmel fern,
die ganze Welt mit diesem Stern.

                    (Verfasser unbekannt)

Wir laden herzlich ein zu unserer Weihnachtsfeier am
Dienstag, dem 13. Dezember 2016, 14.30 Uhr

in der Bürgerbegegnung beim Rathaus
Wir wollen einen frohen und besinnlichen Nachmittag 
miteinander verbringen, zu dem alle herzlich willkommen 
sind. Wer möchte, darf gerne etwas von seiner Zuckerbröt-
lebäckerei mitbringen. Für Kuchenspenden bitte bei Ilse 
Wolfsperger, Tel. 8305, bis spätestens Freitag, 09.12., Be-
scheid geben. 
Wer abgeholt werden möchte, bei Fam. Neumann, Tel. 
2229, anrufen. Helfer bitte um 13.00 Uhr. Allen, die nicht 
an unserer Feier teilnehmen können, wünschen wir eine 
frohe und gesegnete Weihnachtszeit.
Marlies Schumacher und der Helferkreis

Jeden Donnerstag von 09:15 bis 10:15 Uhr bis auf Weiteres 
in der Hochburghalle TV Sexau
Leitung: Renate Petersen-Dittmann, Tel. 6663

Fahrdienst für die älteren Mitbürger, damit sie an den viel-
fältigen Angeboten teilnehmen können.
Das Fahrzeug ist behindertengerecht ausgestattet. Der 
Fahrdienst wird in Absprache mit dem DRK über die jewei-
ligen Einrichtungen/Veranstalter organisiert.

Helfen steht jedem gut – Butspender sind Lebensretter!
15.000 Blutspenden sind täglich in 
Deutschland für die lebenswichtige 
Blutversorgung der Patienten not-
wendig.

Montag, dem 12.12.2016 
von 15:30 Uhr bis 19:30 Uhr 

Bürgerbegegnung, Ernst-Bühler-Weg 1
79350 Sexau

Blut spenden kann jeder von 18 bis zur Vollendung des 71. 
Lebensjahres, Erstspender dürfen jedoch nicht älter als 64 
Jahre sein. Damit die Blutspende gut vertragen wird, er-
folgt vor der Entnahme eine ärztliche Untersuchung. Die 
eigentliche Blutspende dauert nur wenige Minuten. Mit 
Anmeldung, Untersuchung und anschließendem Imbiss 
sollten Spender eine gute Stunde Zeit einplanen. Eine Stun-
de, die ein ganzes Leben retten kann.
Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen.
Alternative Blutspendetermine und weitere Informationen 
zur Blutspende sind unter der gebührenfreien Hotline 0800 
- 11 949 11 und im Internet unter www.blutspende.de er-
hältlich.

Sonntag, den 11.12.16
14.00 h, A-Jugend: SV Sinzheim - SG Waldkirch
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Helferkreis Sexau

Kontaktcafé
Herzliche Einladung an alle Interessierten, Unterstützer, 
Flüchtlinge und Asylbewerber in Sexau zu unserem nächs-
ten Kontaktcafé.
Wo:  Im Gemeindehaus / neben Kindergarten
Wann: Montag, 12. Dezember von 17:00 – 19:30 Uhr
Zu unserem regelmäßig stattfi ndenden Café können Sie 
einfach vorbeischauen, können mit den Helfern und den 
Flüchtlingen in Kontakt kommen, gemeinsam Sprache 
üben, mitspielen und mitdiskutieren.
Wir freuen uns über Ihr Interesse und Ihre Freude an der Be-
gegnung. Im offenen Rahmen des Cafés gibt es auch Informa-
tionen zu den verschiedenen Arbeitskreisen des Helferkreises.
Über Kuchenspenden und Spiele freuen wir uns, genauso 
aber über Ihre Teilnahme!
Kontakt: info@helferkreis-sexau.de

Einzug Dorfstraße 52/1
Wie viele sicher bemerkt haben, hat der Bezug des Sozial-
wohnungsgebäudes in der Dorfstraße 52/1 begonnen. Eine 
Familie ist von Emmendingen neu nach Sexau gekommen 
und innerhalb unseres Ortes sind eine Mutter mit ihrer 
Tochter und ein junger Mann umgezogen. In enger und 
vertrauensvoller Zusammenarbeit der Gemeinde (Rathaus 
und Bauhof) und des Helferkreises, konnte der Einzug zü-
gig realisiert werden. Wir wünschen allen neuen Bewoh-
nern, dass sie sich schnell in den neuen Räumen wohl füh-
len und danken allen, die den Umzug ermöglicht haben.

Mikrowellengerät
Einer der von uns Betreuten ist auf der Suche nach einem Mi-
krowellengerät, das als Standgerät in die Küche aufgenom-
men werden kann. Es würde ihm helfen in seinem kleinen 
Haushalt schnelle Gerichte zu bereiten. Wer hat noch ein 
gebrauchtes Gerät und könnte es abgeben? Bitte melden Sie 
sich bei Anne Gutjahr (Tel. 936603) oder unter info@helfer-
kreis-sexau.de. Herzlichen Dank schon jetzt für Ihre Hilfe.
Weitere Informationen: www.helferkreis-sexau.de
Der Helferkreis grüßt das bunte Sexau!

Stricknachmittage im Gasthaus Löwen
Wir treffen uns diesen Herbst und Winter wieder in ge-
wohnter Weise immer in der geraden Kalenderwoche um 
15:30 Uhr im Gasthaus Löwen.
Kommen kann jede, die Spaß am Stricken und Häkeln hat. 
Es sind auch immer talentierte Handarbeiterinnnen dabei, 
die ihr Wissen gerne weitergeben.

Früherkennung von Brustkrebs - Vortrag am Freitag, den 
16.12.16 um 20:00 Uhr
mit Dr. Ulrich Saueressig, Chefarzt Abteilung Radiologie, 
Kreiskrankenhaus Emmendingen.
Jede Frau ist in ihrem Leben direkt oder über Verwandte 
und Bekannte mit dem Thema Brustkrebs konfrontiert. Um 
die Früherkennungsuntersuchung von Brustkrebs und die 
Mammographie ranken sich viele Gerüchte, Mutmaßungen 
und mündlich geteilte Geschichten. Dr. Saueressig präsen-
tiert den aktuellen Stand der Wissenschaft und erklärt die 
Chancen und Risiken der Untersuchungsverfahren.
Die Veranstaltung ist kostenfrei und Nichtmitglieder des 
Vereins sind selbstverständlich auch eingeladen.
Veranstaltungsort: Geschwister-Roser-Saal, Sexau

ADVENTSKONZERT in der Sexauer Kirche am 17. Dezember
Liebe Sexauerinnen und Sexauer,
am Samstag, 17.12.2016 veranstaltet der Musikverein Sex-
au ein festliches Adventskonzert in der evangelischen Kir-
che. Hierzu laden wir Sie recht herzlich ein!
Unter der Leitung von Harald Koch werden wir eingängige 
Melodien, passend zur Jahreszeit und der außergewöhn-
lichen Akustik des Kirchenraumes, präsentieren. Mancher 
Sound wird dem einen oder anderen bekannt sein, manche 
Melodie vielleicht auch neu. Egal – ein interessanter Kon-
zertabend wird es in jedem Falle!
Wir würden uns freuen, wenn wir mit Ihnen als Gäste und 
Zuhörer gemeinsam das Jahr abschließen dürften. Die Kir-
che ist ab 19.30 Uhr geöffnet, Programmbeginn ist um 
20.00 Uhr. Der Eintritt ist frei – wir bitten jedoch um eine 
Spende, die unserer Jugendarbeit zu Gute kommen wird.
Die Vorstandschaft

Abt. Turnen

Nikolausfeier des TV Sexau am 11.12.16
Am Sonntag, 11.12.16, Beginn 14.00 Uhr, fi ndet in der 
Hochburghalle in Sexau die schon traditionelle Nikolausfei-
er des TV Sexau statt. Hierzu ist die gesamte Bevölkerung 
herzlich eingeladen. Bereits seit vielen Wochen laufen die 
Vorbereitungen. Die Kinder haben sich intensiv auf dieses 
für sie wichtige Ereignis vorbereitet und möchten gerne 
zeigen, was sie alles gelernt haben. Das Angebot ist breit 
gefächert und Sie dürfen auf ein abwechslungsreiches Pro-
gramm gespannt sein. Für Bewirtung ist selbstverständlich 
bestens gesorgt und wie immer wird es eine reichhaltige 
Kuchentheke geben. Am Ende der Aufführungen wird 
durch die Kinder der Nikolaus „herbeigesungen“, der ih-
nen sicherlich auch in diesem Jahr wieder ein Lob für ihren 
Eifer und ein kleines Geschenk geben wird. 

VdK Orstverband informiert!
Neu und wichtig! Im Jahr 2017 werden neue Pfl egerege-
lungen wirksam. Bei unserer Jahreshauptversammlung am 
18.03.2017 im Reichenbächler Hof, werden wir wichtige 
Fragen und Antworten rund um die Überleitung von Pfl e-
gestufe zu Pfl egegrad vorstellen.
Über eine rege Beteiligung würden wir uns freuen.

Wir wünschen allen eine frohe Weihnachtszeit und alles 
Gute für 2017.
Ulrich Süther, 
Vorstand des VdK Ortsverbandes Sexau-Kollmarsreute

Veranstaltungstermine
09.12.2016: Vorlesezeit
Stadtbibliothek, Landvogtei 8, 15:00 Uhr bis 15:40 Uhr, 
Eintritt: frei
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09.12.2016: 
Klassik im ZfP Weihnachtskonzert „Mondstein-Trio“
Festhalle, Zentrum für Psychiatrie Emmendingen, 19:30 
Uhr, Eintritt: 10,00 € /8,00 € ermäßigt, Jugendliche bis 16 
Jahre kostenfrei

09.12.2016: IMMOMENT - weltenklang
Schlosskeller, Schlossplatz 1, 20:30 Uhr,

10.12.2016: Die Stars der Vielfalt auf dem Emmendinger 
Weihnachtsmarkt
Emmendinger Weihnachtsmarkt, Marktplatz, 
14:00 Uhr bis 16:00 Uhr, Eintritt: frei

10.12.2016: Ohrwürmer – A Cappella
Schlosskeller, Schlossplatz 1, 20:30 Uhr

11.12.2016: Kasperle und der Weihnachtsmann
Schlosskeller, Schlossplatz 1, 16:00 Uhr

VERANSTALTUNGEN 
IN DER UMGEBUNG

Lichter-Konzerte der Trachtenkapelle 
Glottertal
Liebe Musikfreunde,
zu unseren Lichter-Konzerten in der Eichberghalle Glot-
tertal am 25. und 27. Dezember, jeweils um 20.00 Uhr, la-
den wir Sie herzlich ein. Vorverkauf für beide Konzerte ab 
12.12.2016 in der Tourist-Info Glottertal (Öffnungszeiten 
12. - 16. Dez.: 9.00 - 12.30 Uhr nachmittags geschlossen. Ab 
19. Dez. auch nachmittags von 13.30 - 16.30 Uhr geöffnet 
(Tel. 07684 91040). Eintrittspreis 13,- EUR (Kinder bis ein-
schl. 12 Jahre frei).
Bitte beachten Sie, dass im Vorverkauf erworbene Karten 
an der Abendkasse nicht zurückgenommen werden kön-
nen. Das ausführliche Programm steht auch auf unserer In-
ternetseite www.trachtenkapelle-glottertal.de.
Unsere Dirigenten, Petra Staub mit dem Bläserjugendor-
chester und Stephan Rinklin mit dem großen Orchester 
möchten mit Ihnen das Jahr ausklingen lassen mit schönen 
und mitreißenden Melodien - Sie werden begeistert sein! 
Ihre Trachtenkapelle Glottertal

Wassonstnochinteressiert

Wassonstnoch
interessiert

Aus dem Verlag
ArtBW

Die Geschenkidee zu Weihnachten
Aus der Region für die Region
Der „ArtBW“-Kunstkalender 2017 ist mit 12 Motiven von 
Künstlerinnen und Künstlern aus Baden-Württemberg gestal-
tet. Mit dem Kalender setzen sich Nussbaum Medien und die 
Nussbaum-Stiftung für die Kulturförderung in der Region ein.

Je Kalender wird 5 € an die Nussbaum-Stiftung gespendet.
29,00 € regulärer Preis
27,00 € für Abonnenten

Die Kalendermotive fi nden Sie online unter 
www.nussbaum-slr.de/kunstkalender.

Erhältlich bei:
Nussbaum Medien
St. Leon-Rot GmbH & Co. KG
Opelstraße 29
68789 St. Leon-Rot

Druckerei Stein GmbH
Nussbaum Medien
Bad Friedrichshall GmbH & Co. KG
Kirchenstraße 10
74906 Bad Rappenau

Nussbaum Medien
Weil der Stadt GmbH & Co. KG
Merklinger Straße 20
71263 Weil der Stadt

Außenbüro Ettlingen
Hertzstraße 30
76275 Ettlingen

Außenbüro Echterdingen
Kanalstraße 17
70771 Leinfelden-Echterdingen

Außenstelle Dußlingen
Bahnhofstraße 18
72144 Dußlingen

Außenstelle Gaggenau
Luisenstraße 41
76571 Gaggenau

Nussbaum Medien
Rottweil GmbH & Co. KG
Durschstraße 70
78628 Rottweil

Nussbaum Medien
Uhingen GmbH & Co. KG
Ludwigstraße 3
73061 Ebersbach an der Fils

Unser Torbogen im Weihnachtsglanz
Eine lange Lichterkette voller Kerzen,
leuchtet mitten in die Herzen.

Eine helle Lichterkette
glänzt und strahlt um die Wette.

Weihnachtszauber pur.
Ach der Herzen Frohnatur.

Ach welch schöner Lichterreigen,
Weihnachtsglanz in allen Zweigen.

Doch wenn ein Lichtlein nicht mehr scheint,
dunkel ist es, doch alle sind vereint.

Kein Glanz mehr im Herzen,
kein Strahlen in den Weihnachtskerzen.

Einigkeit nur bringt uns Glück.
Zusammen gibt es ein großes Stück.

Wir müssen nur zusammenhalten,
dann werden die Kerzen nie erkalten.

Ein Gedicht von: Sabine Luz, Kirchentellinsfurt


